
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Ich möchte Mitglied werden ab:

Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-
Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungs-
gemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Last-
schrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich

vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren*
monatlich bei meinem Arbeitgeber 
einzuziehen. *(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Euro

Monatsbeitrag: Euro 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-
Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen monat-
lichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensio-
när/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezie-
her/innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag
0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der 
Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Haus-
frauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-,
Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen
und Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag 
€ 2,50 monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere
Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten, deren
Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitglied-
schaft und der Wahrnehmung gewerkschafts-
politischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und
genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundes-
datenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

BETRIEBSVERFASSUNG

Der
Aufhebungs-
vertrag

Nicht alle Arbeitsverträge werden 

durch eine Kündigung des Arbeit-

gebers oder des Arbeitnehmers 

beendet. Es gibt außerdem die 

Möglichkeit, im Wege einer Einigung 

zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer ein Arbeitsverhältnis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt enden 

zu lassen. Eine solche Vereinbarung 

nennt man Aufhebungsvertrag.

Kein Kündigungsschutzgesetz schützt den Arbeitnehmer 
vor und bei einer solchen Vereinbarung. Die einmal ge-
leistete Unterschrift kann nicht wie beim Zeitschriftenkauf 
an der Haustür widerrufen werden. Eine Aufhebungs- 
vereinbarung kann man auch nicht im Nachhinein wie  
das Kleingedruckte überprüfen lassen, selbst wenn es  
sich bei dem Aufhebungsvertrag um einen Formularvertrag 
handelt. Die Beendigung als solche wird von den Arbeits-
gerichten keiner Angemessenheitsprüfung unterzogen.  
Nur in ganz seltenen Ausnahmefällen kann man die Un-
terschrift im Nachhinein anfechten.

Auch der Betriebsrat kann keinen Einfluss auf einen  
Aufhebungsvertrag nehmen; er muss nämlich, anders als 

Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

Mitbestimmung

M I T  B E S T I M M U N G

Insbesondere bei Aufhebungsverträgen mit In-
solvenzverwaltern sollten Arbeitnehmer vor-
sichtig sein. Die Unterschrift unter den dreisei-
tigen Vertrag stellt einen Aufhebungsvertrag 
dar und führt zum Wechsel in die Beschäfti-
gungsgesellschaft. Folge ist der Verlust von 
Chancen auf eine Weiterbeschäftigung oder 
eine höhere Abfindung bei guten Sozialdaten. 
Nicht alle Beschäftigten sind nach dem Wech-
sel von der Beschäftigungsgesellschaft begeis-
tert. Ein Wechsel in die Gesellschaft kann sich 
zwar lohnen, will aber gut geprüft sein.

Wenn es passiert ist,  
was Sie tun sollten

Suchen Sie sofort den Betriebsrat auf und  
versuchen Sie eine betriebsinterne Rücknahme 
des Aufhebungsvertrags zu erreichen. Wenn 
das nicht sofort gelingt: Vereinbaren Sie kurz-
fristig einen Termin bei der zuständigen Ge-
schäftsstelle von ver.di. Weisen Sie bei Ihrem 
Anruf darauf hin, dass Sie einen Aufhebungs-
vertrag unterschrieben haben, damit ein 
schneller Termin verabredet wird.

Insolvenz und  
Beschäftigungsgesellschaft
(Transfergesellschaft)

Und jetzt zum Schluss  
noch ein Hinweis: 
Lassen Sie sich nie dazu drängen, einen Auf-
hebungsvertrag zu unterzeichnen, wenn Sie 
dieses nicht selbst auch ausdrücklich wollen.

Der Arbeitgeber kann nicht verlangen, dass 
Sie den Aufhebungsvertrag sofort und an Ort 
und Stelle unterschreiben. Bitten Sie sich  
Bedenkzeit aus, überschlafen Sie die ganze 
Sache und prüfen Sie den Vertrag sorgfältig 
bzw. rufen Sie uns an oder kommen Sie in 
unsere Geschäftsstelle.

Dies alles gilt auch und erst recht, wenn  
der Arbeitgeber verlangt, dass das Arbeits-
verhältnis nicht durch einen Aufhebungsver-
trag, sondern durch eine möglicherweise 
schon vorformulierte Eigenkündigung aufge-
löst werden soll. Hierauf sollten Sie sich nicht 
einlassen, da gegen eine Eigenkündigung 
kaum noch etwas zu unternehmen ist.
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Ich möchte Mitglied werden ab:

Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.
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Geburtsdatum
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E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-
Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungs-
gemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Last-
schrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich

vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren*
monatlich bei meinem Arbeitgeber 
einzuziehen. *(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst
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Monatsbeitrag: Euro 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-
Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen monat-
lichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensio-
när/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezie-
her/innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag
0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der 
Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Haus-
frauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-,
Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen
und Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag 
€ 2,50 monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere
Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten, deren
Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitglied-
schaft und der Wahrnehmung gewerkschafts-
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

STAND DEZEMBER 2008



M I T  B E S T I M M U N G

Oft behaupten Arbeitgeber, der Abschluss des 
Aufhebungsvertrages werde keinerlei Nach- 
teile beim Arbeitslosengeld nach sich ziehen. 
Verlassen Sie sich nicht darauf, was Ihnen  
der Arbeitgeber erzählt! Sie stehen am Ende 
nämlich alleine für die Folgen gerade. In den 
Aufhebungsvertragsformularen findet sich  
am Ende fast immer die Regelung, nach der 
mündliche Zusagen/Absprachen nicht ver- 
bindlich sind. Mit ihrer Unterschrift entbinden 
Sie den Arbeitgeber auch für jede Haftung für 
Versprechen wie „Ihre Unterschrift hat keine 
Nachteile bei ...“

Nach § 144 (1) SGB III verhängt die Agentur 
für Arbeit grundsätzlich immer eine Sperrfrist 

von zwölf Wochen, wenn Sie keinen wichtigen 
Grund für den Abschluss des Aufhebungs- 
vertrags haben. Bei einem Aufhebungsvertrag 
geht die Agentur für Arbeit zunächst von  
einem „versicherungswidrigen Verhalten“aus, 
weil „der Arbeitslose das Beschäftigungsver-
hältnis gelöst ...“ hat und „dadurch vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit her-
beigeführt hat (Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe)“. 
Ein Aufhebungsvertrag wirkt immer wie eine 
Eigenkündigung. Dabei kommt es nicht darauf 
an, auf wessen Wunsch oder Veranlassung  
hin das Beschäftigungsverhältnis gelöst  
worden ist. 

Es gibt nur wenige wichtige Gründe,  
die eine Sperrfrist ausschließen: 

Ein wichtiger Grund für den Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages liegt vor, wenn:

(1) eine Abfindung von 0,25 bis zu 0,5 Mo-
natsentgelten pro Beschäftigungsjahr gezahlt 
wird und (2) der Arbeitgeber betriebsbedingt 
unter Einhaltung der Kündigungsfrist zum  
selben Zeitpunkt gekündigt hätte und (3) die 
Kündigungsfrist eingehalten worden wäre und 
(4) der Arbeitnehmer nicht unkündbar war.

Dann prüft die Arbeitsagentur nicht einmal,  
ob eine eventuelle Kündigung sozial gerecht-
fertigt wäre.

Außerdem wird eine Sperrzeit nicht verhängt, 
wenn ansonsten eine zeitgleich drohende  
und sozial gerechtfertigte betriebsbedingte 
Kündigung bei Beachtung der Kündigungsfrist 
das Arbeitsverhältnis zum gleichen Termin  
wie der Aufhebungsvertrag beendet hätte.  
Die Arbeitsagentur prüft aber sehr genau,  
ob bei Nichtunterzeichnung eine dann aus- 
gesprochene betriebsbedingte Kündigung 
wirksam gewesen wäre.

Auch bei Mobbing, Unzumutbarkeit einer  
Weiterbeschäftigung, Lohnwucher, Nachzug 
zum eigenen Kind oder Arbeitsaufgabe nach 
der Elternzeit erkennen die Arbeitsagenturen 
bei entsprechenden Nachweisen einen wichti-
gen Grund für einen Aufhebungsvertrag an. 
Übrigens auch, wenn ein Arbeitnehmer durch 
einen Raucher zum Passivrauchen gezwungen 
wird.

Der Abschluss eines Aufhebungsvertrages 
ohne wichtigen Grund zieht aber regelmäßig 
eine Sperrzeit nach sich. Durch die bis zu 
12-wöchige Sperrzeit wird die erworbene 
Dauer des Arbeitslosengeldanspruchs ent- 
sprechend gekürzt. Anstelle von 12 Monaten 
Arbeitslosengeld erhält der Arbeitslose also 
bei einer 12-wöchigen Sperrzeit nur noch  
40 Wochen Arbeitslosengeld.

Lassen Sie sich daher immer vor  
Abschluss eines Aufhebungsvertrages  
von ver.di rechtlich beraten! Aber auch 
danach hilft ver.di Ihnen weiter, z. B. 
beim Widerspruch gegen eine Sperrzeit.

Steuerliche und sozialversicherungs-
rechtliche Behandlung einer Abfindung

Nicht nur langjährig Beschäftigten bieten  
Arbeitgeber, die sich trennen wollen, häufig 
eine Abfindung an, um die Aufgabe des  
Arbeitsplatzes „attraktiver“ zu machen. Hier 
liegt die Frage auf der Hand, ob die Abfindung 
sozialversicherungspflichtig (und ob die Ab-
findung steuerfrei) ist.

Echte Abfindungen sind kein Arbeitsentgelt im 
Sinne des § 14 Abs. 1 SGB 4 und damit sozial-
versicherungsfrei. Wenn Ihr Arbeitgeber aber 
die Abfindung kostenneutral durch Umwand-
lung von Arbeitszeitguthaben oder Resturlaub 
finanzieren möchte, führt das zur Sozialver- 
sicherungspflichtigkeit der Abfindung.

Achtung: Sperrfrist beim Arbeitslosengeld
Nach § 144 (1) SGB III verhängt die Agentur für Arbeit eine Sperrfrist . . .

bei der Kündigung, vom Arbeitgeber nicht  
beteiligt werden. (Aber: Als Unterstützung  
empfiehlt es sich, zu Gesprächen, in denen es 
um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
geht, ein Betriebsratsmitglied hinzuzuziehen.)

Die Gerichte haben auch keine Bedenken  
gegen die Wirksamkeit eines Aufhebungs- 
vertrages, wenn der Arbeitgeber dem Arbeit- 
nehmer weder das Gesprächsthema des 
Gesprächs mitgeteilt noch eine Bedenkzeit 
eingeräumt hatte.

Die Unterschrift führt daher mit ziemlicher  
Sicherheit zu einer nicht mehr rückgängig  
zu machenden Beendigung, was den Auf-  
hebungsvertrag bei Arbeitgebern so beliebt 
macht. Deshalb geht auch die Initiative für  
einen Aufhebungsvertrag im Regelfall vom  
Arbeitgeber aus.

Wenn ein solcher Aufhebungsvertrag vorge- 
legt wird, sind viele Kolleginnen und Kollegen 
unsicher, ob sie unterschreiben sollen, weil  
sie nicht wissen, was in einem Aufhebungs-
vertrag stehen darf und was nicht und welche 
Konsequenzen die Unterschrift hat. Die Ge- 
fahr, in Fallen zu laufen und den Abschluss  
des Aufhebungsvertrages am Ende bitter zu 
bereuen, ist in der Tat sehr groß.

Achtung: Ruhen des  
Arbeitslosengelds bei Abfindung!

Die Abfindung interessiert die Arbeitsagentur 
grundsätzlich nicht. Ausnahme: Nach § 143a 
SGB III ruht das Arbeitslosengeld, wenn Ab-
findungen gezahlt werden und die Kündi-
gungsfrist nicht eingehalten wird oder eine 
Urlaubsabgeltung gezahlt wird oder bean-
sprucht werden kann. Hintergrund der Sank- 
tion ist, dass die Arbeitslosigkeit dadurch  
früher eintritt als zulässig.

Aufgrund der sozialversicherungsrechtlichen 
Behandlung von Abfindungen und der Sperr-
frist, die bei Abfindungen gilt, empfiehlt sich 
auch hier, den Aufhebungsvertrag erst von  
ver.di rechtlich überprüfen zu lassen, bevor Sie 
unterschreiben.

Wichtige Regelungen  
im Aufhebungsvertrag

Die wichtigste Regelung in jedem Aufhe-
bungsvertrag ist: Ihre fehlende Unterschrift. 

Versuchen Sie erst gar nicht, einzelne Punkte 
zu verhandeln. Nur Juristen können die Bedeu-
tung der einzelnen Klauseln einschätzen. Auch 
wenn Ihr Arbeitgeber droht und lockt: Nur hier 
und nur jetzt mit Abfindung: Die Praxis zeigt, 
dass ein Arbeitgeber, der einen Aufhebungs-
vertrag anbietet, diesen auch zu besseren  
Bedingungen wieder schließen wird, nachdem 
Sie sich eine Beratung geholt haben. Der einzi-
ge Unterschied; Sie bestimmen die Bedingun-
gen mit und wissen, was Sie unterschreiben.

Wann ein Aufhebungsvertrag  
beseitigt werden kann

Ein mündlicher Aufhebungsvertrag ist – ge-
nauso wie eine mündliche Kündigung – nicht 
wirksam. Nach § 623 BGB bedürfen Aufhe-
bungsvertrag und Kündigung der Schriftform. 
Wenn Sie also in der Hitze des Gefechts „die 
Brocken hinschmeißen“, „die Papiere“ verlan-
gen oder ähnliche Erklärungen abgeben, kann 
sich Ihr Arbeitgeber nicht berufen, das Arbeits-

verhältnis sei dadurch beendet worden. Auch 
wenn der Aufhebungsvertrag auf einem von 
der anderen Partei bereits unterschriebenen 
Telefax unterzeichnet wird, ist die Schriftform 
nicht gewahrt.

Ein Aufhebungsvertrag kann natürlich sitten-
widrig sein oder wegen Drohung oder Täu-
schung anfechtbar, gerne eine überraschende 
oder unklare Beendigungsklausel enthalten, 
von hierzu nicht Berechtigten unterzeichnet 
oder gar wegen zeitweiliger gesundheitlich 
bedingter Geschäftsunfähigkeit nichtig sein. 
Ein Aufhebungsvertrag mit einem Minderjähri-
gen Auszubildenden bedarf der Unterschrift 
der Eltern. Auch kann sogar ein Wiedereinstel-
lungsanspruch bestehen, wenn nachträglich 
die Gründe für den Aufhebungsvertrag weg-
fallen (z. B. wenn der Arbeitsplatz anders als 
geplant doch nicht wegrationalisiert wird). 

Diese Mängel, Fehler oder Chancen können 
nur im Arbeitsrecht versierte Experten erken-
nen, die sie bei ver.di finden und als Mitglied 
kostenlos in Anspruch nehmen können.

Gefährliche Fallen  
im Aufhebungsvertrag

   Verkürzte Kündigungsfrist: Führt zur An-
rechnung einer vereinbarten Abfindung auf 
das Arbeitslosengeld.

   Rückdatierung: Kann Sperrzeit oder sogar 
eine Strafanzeige nach sich ziehen.

   Abgeltung des Resturlaubs: Führt zur An-
rechnung einer vereinbarten Abfindung auf 
das Arbeitslosengeld.

    Falsche Formulierung: Abfindung wird  
steuerpflichtig.

   Umwandlung von Gehaltsansprüchen  
in Abfindung: Führen dazu, dass die Ab- 
findung sozialversicherungspflichtig wird.

   Falsche Formulierung: Arbeitsagentur  
verhängt Sperrzeit.

   Erledigungsklausel: Damit verzichten Sie  
unter Umständen auf Urlaubsansprüche, 
Überstundenguthaben, Schadensersatzan-
sprüche usw.

Viele Arbeitnehmer glauben, sie könnten die Unterschrift nach einer Bedenkzeit  
widerrufen.

Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 27.11. 2003 (2 AZR 177/03) 
unterliegt ein zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf dem Betriebsgelände  
(Personalbüro, Chefbüro oder am Arbeitsplatz) abgeschlossener Aufhebungsvertrag 
aber keinem Widerrufsrecht.

Also: Bevor Sie einen Aufhebungsvertrag unterschreiben, sollten Sie  
Folgen und Inhalt des Aufhebungsvertrages kontrollieren und überdenken. 
Dabei soll dieser kleine Ratgeber helfen.

Tipp: Vereinbaren Sie im Aufhebungsvertrag in jedem Fall ausdrücklich einen  
Widerrufsvorbehalt/eine Widerrufsfrist oder eine Bedenkzeit, wenn sie nicht „Nein“ 
sagen können.

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Betriebsrat oder rufen Sie  
bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) an. Die Geschäftsstelle in Ihrer 
Nähe finden Sie im Internet unter www.verdi.de.

Kein Widerruf der  
Unterschrift möglich!


